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 Veröffentlicht am 28.10.1992

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

GewStG §7 Z6;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Werden in einem an eine Komplementär-GmbH gerichteten Gewerbesteuerbescheid Vergütungen iSd § 7 Z 6 GewStG

hinzugerechnet, ist die GmbH & Co KG nicht zur Erhebung einer Beschwerde gegen diesen Bescheid berechtigt, da die

KG weder Bescheidadressat ist noch durch den Bescheid in ihren rechtlichen Interessen berührt wird.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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